
31. Jahrgang | Zörbig, den 24. August 2021 | Nummer 11/2021

AMTSBLATT
der Stadt Zörbig

Herausgeber: Stadt Zörbig, erscheint nach Bedarf als Einlage  
im Mitteilungsblatt „Zörbiger Bote“ der Stadt Zörbig

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeister der Stadt Zörbig

PA
 s

äm
tl. 

HH

Vorabinformation zur Pachtausschreibung
Die Stadt Zörbig beabsichtigt, ab Januar 2022 eine Gastrono-
mie im grundhaft sanierten Aktuarhaus in Zörbig zur Pacht 
auszuschreiben. Das Aktuarhaus ist neben dem KulturQuad-
rat Schloss Zörbig gelegen und befindet sich im historischen 
Ortskern der Stadt Zörbig, in direkter Nähe zur Zweifeld-
sporthalle.
Das Grundstück hat eine Größe von ca. 400 m², davon sind 70 
m² als Terrasse, welche beispielsweise als Biergarten genutzt 
werden kann, umschlossen von Bäumen hergerichtet.
Im Gebäude stehen ca. 140 m² im Erdgeschoss und ca. 16 m² 
im Kellergeschoss zur Verfügung. Es ist ausreichend Platz für 
70 Sitzplätze (30 davon auf der Terrasse). In der Küche stehen 
Drehstrom- und Gasanschluss zur Verfügung. Parkplätze sind 

fußläufig direkt angrenzend an das Pachtgrundstück in aus-
reichender Zahl vorhanden.
Wenn Sie Interesse daran haben, die Gastronomie zu pach-
ten, so wenden Sie sich bitte bis 03.09.2021 mit Ihrer Anfrage 
und Ihren Kontaktdaten an den Bürgermeister Herrn Matthi-
as Egert, zu erreichen per E-Mail info@stadt-zoerbig.de oder 
per Telefon 034956-600.

Die offizielle Pachtausschreibung wird in der Septemberaus-
gabe des Zörbiger Boten veröffentlicht.

Matthias Egert
Bürgermeister

Mitteilungsblatt/Amtsblatt der Stadt Zörbig

mit ihren Ortsteilen Löberitz, Wadendorf, Salzfurtkapelle, Großzöberitz, Quetzdölsdorf, Spören, Prussendorf, Schrenz, Rieda, Stumsdorf, Werben, Göttnitz, Löbersdorf, Cösitz, Priesdorf, 
Schortewitz, Mößlitz und Zörbig

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Zörbig, 06780 Zörbig, 
 Markt 12, Telefon 03 49 56/6 01 00
- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und 
 Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien  KG, vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzel exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Beim Inhalt aller Veröffentlichungen im nichtamtlichen Teil sind die jeweiligen Autoren selbst verantwortlich. 
Veröffentlichte Lesermeinungen müssen nicht mit der Meinung der Redak tion übereinstimmen. 
Die Redaktion behält sich das Kürzen von Leserbriefen vor. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht nicht.



Zörbig Nr. 11/2021- 2 -

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Zörbig

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahl-
bezirke der Stadt Zörbig wird in der Zeit vom 6. Septem-
ber bis 10. September 2021 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Stadt Zörbig (Pass- und Melde-
wesen), Markt 12, 06780 Zörbig, für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtig-
te kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-
ner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. 
Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 
bis 12:00 Uhr, bei der Stadt Zörbig (Pass- und Meldewe-
sen), Markt 12, 06780 Zörbig, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 05. September 
2021 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 71, Anhalt durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs.1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. 
September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfristen nach § 18 Abs.1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Stadt Zörbig gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18.00 
Uhr, bei der Stadt Zörbig (Pass- und Meldewesen) Markt 12, 
06780 Zörbig, mündlich oder schriftlich beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behin-
derung kann sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnah-
me der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen oder geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.

Zörbig, den 24. August 2021

Matthias Egert
Bürgermeister der Stadt Zörbig


